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I REGIERUNGSRAT DES KANTONS THURGAU 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 

vom - 1. April 1970 

Betrifft: Cestaltwigsplan "Schlössli Dottighofen" der Gemeii1de 
Eottip,hofen, 

· 1 .• Auf Gn.md ·des voi1 der Gemeinde Bottir,hofen beschlossenc;1 neuen Bau

reglements mit Zonenplan, das für die Hotelzone om See den Erlass 

eines Gest;;.ltungsplnns vorschreibt, erliess die Ortsbehöide voi1 

· Bottip,hofen am 15, September 1969 einen "Gcstaltunp,splan mit besan

dem Bestin·.rnungen für die Hotelzone H beim Schlössli Eottighofen". · 

Der Phui >-'Lil'<~o, ;.;ic ci;1e;;1 Schreiben der Behörde vom 13. Februar 1970 

entnomrncn \·:erden brm, vom 29. Januar 1970 bis 12, Februar 1970 öffcat

Jich aufgeler,t, Einsprachen wurden keine eint:~ereicht; ebenso ginecn 

auch beim f:er,ierungsrat keine Be:schl,erclcn gegen den PLm ein, Du der 

· Regienmrsrat nn der Sitzung vom 24. l'i1irz 1970 Daurep;len~8nt und Zm~cn··· 

plnn genekügte, steht in formeller llinsicht der r.enellT.1igunr. des Ce·· 

st:ü tun;::spl;ms nichts entgegen, 

2, /l.us der· Sicht der Ortsplanunr; tmcl der Rep,ionalpl :mung ist die 1\tlfl.,cr·· 

ttmg der Zone • die an den rü t bct:riichtlichen }li tteln der Ccffcntlid,

keit Rusr.ehauten liafen angrenzt, zu bcgrüssen, Die vorgesehenen lioch

htiuser • der Ausbau des llotel- und Restaurantbetriebs sowie ciio Sch:::f·· 

fung öffentlicher rarkplütze Jurch die Gc;r.eindc ermöglichen eine he

deutende ßelchunp, und Aufwe.rtung des Gebiets, die nicht nur der C::c

mcindc, sondcrr, der g:mzen Region zugute kemmt. l'iei1 schon in naher 

ZuLunft nach dem B:::u ~er Autobahn Stuttp,art - westlicher Bodensee 

mit einer st:1rken Zunahme der Erholunr;ssuchenJer. gerechnet ,,·erden r.Juss, 

ist die SchRffung von derRrtigcn Sch\l'crplmkten des Tourisrm;.s notl·.'endi!:. 

3. Die Erschliessunr, über die l1eutip:e Staatsstrasse ist nicht i(leal, \·:c:i.1 

sie mitten durch das Areal eines grossen p;c1vcrblichen Betriebs verl!iuft. 

Im Rahmen der Ortsplammr; ;..urde nber .:. i;:1 Einvcrstö:1d.nis mit der:~ Tief-

brtu::unt - schon ein Richtplim für die Verkehrscrschliessung eYstellt, 



,. 
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der eine wesentlich bessere Zufahrt. ermör,licht. Es ist der Gemeinde 

zu empfehlen, das Trasse dieser neuen Zufahrt so bald als r.1öp,lich durch 

die Auflap,e eines Quartierplans zu sichern. 

Kanalisationstechnisch lässt sich das im Cestaltunr,splan enthultene 

Einzugsp,ebiet eilwandfrei erschliessen; aus der Sicht des Gc,~iisscr

schutzes werden ger.en den Plan keine Einwände erhoben. D0r bereits 

abgeschlossene Ausbau des Hafens erfolgte seinerzeit im Einverständnis 

mit dem 1\'asscnvirtschnftsnmt. . .. . . I . . .. 
Der Naturschutz, dem das Projekt ebenfalls zur Stellungnahme unter

breitet i"llrdc, erhob keine Eimv!inde, '"eil die bestehenden Ufer nicht 

vertlndert und insbesondere keine Ufervegetation beeinträchtigt oder 

beseitigt-werden muss • ! . 

Vor Erlass des Gestaltungsplans war auch die Denkmalpflege begrüsst 

worden, die insbesondere die Einwirkunr auf das Landschafts--tmd Orts

bild zu prüfen hatte. Sie wendet p,egen die Erstellung der beiden 10-

p,eschossigen Neubauten nichts ein. Dagegen sprach sie sich voa A•fanp, 

an gegen En,·eitenmgsbauten beim Schlössli aus, die den bestehenden 

Baukörper beeintr!ichtir,en. Zwar wird es nicht möglich sein, die not

wcntligen Neubauten olme Ueberschneiclung JiÜ t den Altbauten zu plncieren, 

doch sollte sich diese im Hesentlichen auf die ger,en Osten gerichtete' 

Fassade des Altbaus beschriinken, die Südfassade freilnssen und an der 

Nordfassade nur einir,e 1-!eter überlappen. /m einer Besprecl1w1g mit dem 

Architekten, der die En.;eitenmgsbauten plant, v:urcle clas als rr.öglich 

W1d sowohl Hirtschaftlieh wie auch technisch als trMbar bezeidmet. 
" 

Imvorliegendcn Gestaltungsplan sind diese Anforderungen jedoch nicht 

erfüllt. 

4. Zu den Pliinen und besanelern Bestirnr.'.un?en des Gcsta~tunr,splans sind die 

folgenden Bemerkunp,en. :mzubringen. Die Rcchts::;rundlage für den Erlass 

liegt vor. ncr Gestaltunp,sbereich entspricht dem Unfang der im Zonen

plan ausgeschiedenen Ilotelzone. Gegen die Ziveckbestimrmmgcn sind keine 

Einwände zu erheben; besonders festzuhalten ist die T<Jtsache, dass da

durch die Verpflichtun;; einr;eg:mgen wird, beim Ausbau des Ilotels tmd 

Restaurants die ncuen zusiitzlichen Baukörper in Fonn und Grösse der.~ 

bestehenden I!otelbau unterzuordnen, Die Arealeinteillmr: ist zweckrniissig; 

festzuhalten ist, d::~ss die Gemeindevcrsar;rr;)lung die Kredite für die 

Schaffun.:r, des öffentlichen Parkplatzes (Artikel 4.2 und 5) bereits 

bewillir,te. 



. I 

I 

. ·• 

- 3 -

Die zuLissip,c Ausnützung l~ird durch die vorgesehene llcbcrb:Juung nicht 

überschritten; sie beträgt inklusive Donus 0,44 0 Has nicht als über

setzt bezeichnet werden kann. Es ist zuHlssir,, die unterirdischen, Bau

ten, insbesondere die Garagen, die r.:it GrünflUchen überdeckt sind, 

nicht in die Ausnützungsrechnun~ einzubeziehen. 

Die Grundflüche und Stellung der beideri Appartementhiiuscr wird durch 

den Gestaltungsplan verbindlich festgeler,t, ebenso die Zahl der Ge

schosse (je 10 Vollp,eschosse mit exzentrisch angeordnetem Attika

geschoss). Verbindlich im Süme einer Mindestanfonlerunr. ist ferner 

die Zahl der ParkpHitze in der Tiefgara~c und der oberirdischen Ab

stellpl~itze. 

Im Abschnitt 8.2, Ueherbauung der Parzelle D, ist fest~chalten, dass 

fiir die J:n,-d t('nmg von llotel und Pestnurant ein-, zwei- vnd drPigC'

schossige Zusatzbauten erlaubt sind,dic sich der"bishcril'en architek

tonischen l~irlmnrsl;cise des Iiotels "Schlössli" unterzuordnen haben, 

Damit stehen ,gerr.äss Vernelrrnlassune, die im Plun l\r. 2 enthaltenen Bau

linien im 1'1iderspruch, Der Artikel 8.3 Nird deshalb nicht genehmigt, 

so dass die Baulinien im Plan Nr. 2 nicht rechtskräftig sin<.l. Die Ge

moinclebchörde ist gehal tcn, vor der Erteilunz von B:mbeHilligunr,en auf 

dem Areal D die Dl!n1.-malpflege beizuziehen uno Bewillip,ungen erst zu 

erteilen, wenn diese die Baueingnben geprüft hat. VerbinJlich ist da

gep:en die Bedingung, dass mindestens 66 Parkplätze auf dem Hotelareal 

zu schaffen sind. f-iir Artil-;el 11 der"besonden1 Ilestirr.mungen" r,el ten 

sinnp,err.iiss die für Artikel 8. 3 vorgebrachten Vorbclw.ltc. Die restlichen 

Artikel bedürfen }:einer Jiim>eiso, f-estzuhal ten ist schliesslich, dass 

fiir den Erlass dieses Gestaltungsplans eine Zustimmuneserklärung der 

Eir,entümcr nicht not\;endir, ist. 

Der Regierungsrat beschlicsst: 

1. Der Gestaltungsplan mit besondern Eestinununnen für die Jlotel zone 'Il' 

beir.1 "Schlössli" Eottighofen \vÜd - Uiltcr Vorbehalt der Ziffer 2 -

genelmir,t, 

2. Artikel 8. 3 der besomlern Ilestimrr:unr.en und die im Si tuntionspl;m 

Jir. 2 einr.etrar~cnen ll:mlinien für die En:ei tcrunp,sbauten des !!otcls 

und Rcstaunmts werden nicht p,er.ehmigt, Die Gc;neindebchörde ist p,c~ 

halten, eine Baubcwillip,ung nuf der:1 J\renl D nur im Einverstiinc~nis 

mit ller kantonalen Denkmalpflege zu erteilen. 
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3. }.!ittcilunp, :m: - Ortsbehörde Bottir,hofcn, 8598 Ilottir,hofen 
unter Beilage eines Ccst;1l tungsplans mit Genebmi
gungsvemerk und einer Vernchnllassung der Dcnhl:il
pflege 

-Strassen- und Baudepartcmcnt.(3-fach) ___ ...... _ ............ ------~~#.Ot~ .... 
- Denkmalpflege 

- Tiefbauamt 

- \Vnsscnvirtschaftsamt 

- Rcp,ionalplnnunr,samt 
unter Beilage eines Gcstaltungsplnns mit Gcnehmi
r,unp,svemerk und der Akten 

Für richtigen Auszur~ · 
Der Stnatsschreiber: 
i. V. Der Adjunkt 

l~.l~/, . i . II /j/; · 
1!//1 &~ 
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